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Bekanntmachung Nr. 082/2020 
 

zur 5. Sitzung des Ortsbeirats Hallgarten 
am Mittwoch, 21.10.2020 um 19:00 Uhr 
im Bürgerzentrum, Paul-Gerhardt-Weg 1, Raum 006 - Bürgersaal  
 
 

Tagesordnung 
 

TOP Betreff 
Vorlagen-Nr. 

Öffentliche Sitzung 
 

1. Variantenüberprüfung Erneuerung der Straße von Oestrich nach Hallgarten 
2020/116 

 gemeinsame Beratung Ortsbeiräte Hallgarten, Oestrich und Ausschuss UPB 
 
 

2. Nachbereitung der Punkte der letzten Sitzung 
 

3. Jungferweg 17; Nichtausübung des Vorkaufsrechts; Zustimmung zur Veräußerung der 
Erbbaurechte; 
2020/162 

 

4. Sachstand: Lebendige Zentren in kleinen Städten und Gemeinden 
 

5. Antrag CDU (OB Hallgarten): Verlegung des Standortes Mitfahrbank Hallgarten 
2020/191 

 

6. Verschiedenes 
 

7. Bürgerfragestunde 
 

 
 
Oestrich-Winkel, 14.10.2020 
 
 
 
Richard E. Mayer 
Ortsvorsteher 
 



 

Stadt Oestrich-Winkel 
im Rheingau 
 

Sitzungsprotokoll 
 
 

 

OESTRICH-WINKEL 
IM RHEINGAU 

 

Gremium Ortsbeirat Hallgarten 

Sitzungsdatum 21.10.2020 

Uhrzeit 19:00 Uhr bis 20:40 Uhr 

Sitzungsort Raum 006 - Bürgersaal im Bürgerzentrum, 

 

Anwesend 
 
Vorsitzender: 
Richard E. Mayer (CDU) 
 
Mitglieder: 
Wolfgang Forkheim (CDU) 
Dr. Lutz Lehmler (SPD) 
Mario Moos (CDU) 
 
Mitglied und Schriftführer: 
Ursula Petry (CDU) 
 
Magistrat: 
Erster Stadtrat Björn Sommer  
 

 
Ortsvorsteher Richard E. Mayer eröffnet die Sitzung des Ortsbeirats Hallgarten um 19:00 Uhr und stellt fest, 
dass die Einladung form- und fristgerecht erfolgt und das Gremium beschlussfähig ist.  
Zu TOP 1 beraten der Ortsbeirat Oestrich, der Ortsbeirat Hallgarten und der Ausschuss UPB gemeinsam. Ab 
19:50 Uhr tagt der Ortsbeirat Hallgarten autark. 

 
 

1. Variantenüberprüfung Erneuerung der Straße von Oestrich nach Hallgarten 
2020/116 

Wortmeldungen: Bleuel, Sinß, Mayer, Alt, Dr. Lehmler, Moos, Hammer, Bickelmaier, Sommer, Domine 
 
Beschluss 
Die Vorlage verbleibt zur weiteren Beratung im Ausschuss UPB.  
Die Verwaltung erarbeitet die besprochenen Vorschläge: 
-Alternativer Radweg an anderer Stelle möglich? 
-Ausbau mit/ohne Förderungen  
-Radweg an der Straße soll als Rechenbeispiel jeweils mitkalkuliert werden 
-Vorschlag aus dem Gremium von W.Alt und M.Bickelmaier: 
 die Kanalführung in der Mitte der Straße unterzubringen,  
 die Gräben an der Straße in die Bebauung mit aufzunehmen 
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-Wären (statt extra Radweg) Markierungen für Radfahrer auf der Straße in den angedachten Varianten 2 
u.3. möglich? 
 
Nach Vorlage der Erkenntnisse der Verwaltung soll ein Ortstermin stattfinden, zu dem auch Frau Domine 
teilnehmen sollte. 
 
Abstimmung 
Einstimmig. 
 
 
2. Nachbereitung der Punkte der letzten Sitzung 
Die betroffenen Punkte wurden zum Teil abgearbeitet. Offene Punkte werden noch erledigt oder geprüft.  
Eine Beleuchtung fehlt immer noch an der Taunusstraße Ecke Sportplatz. 
 

 
 
3. Jungferweg 17; Nichtausübung des Vorkaufsrechts; Zustimmung zur Veräußerung der 

Erbbaurechte; 
2020/162 

Beschluss 
Der Ortsbeirat nimmt diesen Punkt zur Kenntnis. 
 
 
 

4. Sachstand: Lebendige Zentren in kleinen Städten und Gemeinden 
Der Ortsvorsteher berichtet, dass vor Ende November mit keinem Bescheid zu rechnen ist. 
 

 
 
5. Antrag CDU (OB Hallgarten): Verlegung des Standortes Mitfahrbank Hallgarten 

2020/191 
Frau Petry begründet den Antrag der CDU. Es soll geprüft werden, ob Mitfahrbänke in der Nähe von 
Bushaltestellen aufgestellt werden dürfen. Dann würde sich der Standort unterhalb des Denicé-Platzes oder 
am Kindergarten evtl. dafür eignen. 
 
 
 

6. Verschiedenes 
Frau Petry berichtet, dass es sich bei dem Artikel im Wiesbadener Kurier und Rheingau Echo über einen 
neuen Sendemast am Festplatz Hallgarten um Hallgarten in der Pfalz handelt. 
 
Herr Moos regt an zu prüfen, ob man in Hallgarten an den Wanderwegen evtl. Relaxliegen aufstellen 
könnte, um Wanderern die Möglichkeit zu geben sich auszuruhen und die Aussicht zu genießen, wie es zum 
Teil an anderen Wandersteigen der Fall ist. Zur Unterstützung könnte man den Zweckverband Rheingau 
oder das Regionalmanagement anfragen. Ebenso könnte man die Hütte am Susskopf herrichten, um einen 
angenehmen Rastplatz zu schaffen. Dafür könnte man vielleicht den VVV oder das Weindorf Hallgarten zur 
Unterstützung mit dem OB gewinnen. 
 
Herr Moos habe beobachtet, dass an einem Hydranten unterhalb des Sportplatzes von unbekannten 
Personen Wasser entnommen wird. Es wird um Prüfung der Befugnis gebeten. 
 
Um neue Bäume in Hallgarten zu pflanzen, regt der Ortsvorsteher die Mitglieder an, sich Gedanken zu 
machen, wo evtl. geeignete Plätze dafür wären. 
Ein Bürger hat eine schriftliche Anfrage an den Ortsvorsteher gestellt, ob man am Ortseingang von 
Hallgarten die Verkehrsinseln nicht begrünen kann. 
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7. Bürgerfragestunde 
Keine Fragen. 
 

 
 
 
Oestrich-Winkel, 22.10.2020 
 
 
 

Ortsvorsteher 
Richard E. Mayer 

 Ortsbeiratsmitglied & Schriftführerin 
Ursula Petry 

 
 
 



 
Stadt Oestrich-Winkel 
im Rheingau 
 
Beschlussvorlage 
Nr: 2020/116 

 

          

OESTRICH-WINKEL 
IM RHEINGAU 

 
 
Aktenzeichen  

Dezernat / Fachbereich Fachbereich Bauen  

Vorlagenerstellung Bianca Domine 
 
Verfahrensgang Termin 

Magistrat 20.07.2020 

Ortsbeirat für den Ortsbezirk Hallgarten 26.08.2020 

Ortsbeirat für den Ortsbezirk Oestrich 26.08.2020 

Stadtverordnetenversammlung 31.08.2020 

Ortsbeirat für den Ortsbezirk Hallgarten 21.10.2020 

Ortsbeirat für den Ortsbezirk Oestrich 21.10.2020 

Ausschuss für Umwelt, Planen und Bauen 10.11.2020 

Ausschuss für Umwelt, Planen und Bauen 21.09.2021 

Ausschuss für Umwelt, Planen und Bauen 30.11.2021 

Ausschuss für Umwelt, Planen und Bauen 22.03.2022 
 
 
 
Variantenüberprüfung Erneuerung der Straße von Oestrich nach Hallgarten 
 
 
 
Beschlussvorschlag 

Der Ausbau der Straße von Oestrich nach Hallgarten soll gemäß der Variante 2 erfolgen. Die 
entsprechenden HH-Mittel sind bei den nächsten Haushaltsplanungen/ -beratungen zu berücksichtigen und 
einzuplanen.  
 
 

Sachverhalt  

Für den Ausbau der Straße zwischen Oestrich und Hallgarten sollte geprüft werden, ob eine 
Fördermöglichkeit besteht. Hier kann ein Antrag gem. Verkehrsinfrastrukturförderung Hessen gestellt 
werden, die Förderquote beträgt ca. 65 % der Nettokosten. Zur Förderfähigkeit hat Hessen Mobil eine 
Stellungnahme abgegeben (s. Anlage „Antwort Hessen Mobil“), unter welcher Voraussetzung eine 
Förderung nach den Förderrichtlinien besteht. Da diese einen hohen Ausbaustandart fordern, wurde 
zunächst eine Variantenprüfung vorgenommen, um festzustellen, ob der Ausbau nach den Förderrichtlinien 
im Verhältnis zu den Mehrkosten des notwendigen Ausbaustandards stehen. 
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Es wurden 3 Varianten überprüft: 
Variante 1: Deckensanierung auf der bestehenden Fahrbahn (4,25 – 4,80 m) und jeweils max. 0,50 cm 

Bankettstreifen (entspricht Belastungsklasse 1= Nutzung PKW und sehr geringem 
Schwerlastanteil), keine Änderung der Entwässerungseinrichtungen 

Variante 2: Grundhafter Ausbau einschl. Forstschutzschicht im Bestand (4,25 – 4,80 m) bei gleichen 
Fahrbahnbreiten und jeweils max. 0,50 cm Bankettstreifen (entspricht Belastungsklasse 1,8= 
Nutzung durch tägl. bis 65 Busse/LKW), keine Änderung der Entwässerungseinrichtungen 

Variante 3: Grundhafter Ausbau gemäß förderfähiger Mindestbreite von 6,00 m (Begegnungsverkehr 
LKW/LKW und beidseitigem Bankett von ja 1,50 m (RQ9), DIN-konforme Neugestaltung der 
Straßenentwässerung 

 
Näheres kann dem Erläuterungsbericht des Ing. Büro Lang in der Anlage entnommen werden. 
Der gewünschte ausgewiesene separate Rad- und Gehweg kann aufgrund der vorhandenen Parzellenbreite, 
die Abschnittsweise unter 9,00 m liegt, nicht verwirklicht werden. 
 
Für die Ausführung des förderfähigen Ausbaus muss schon vor Antragstellung der notwendig werdende 
Grunderwerb getätigt werden, zudem müssen durch die notwendige Mindestbreite von 9,00 m Stützwände 
mit Absturzsicherungen errichtet werden. Da keine ausreichende Parzellenbreite vorhanden ist, muss die 
Entwässerung unterirdisch in Kanälen erfolgen, die die Kosten in die Höhe treibt. 
 
Gegenüberstellung Vor-/Nachteile der Varianten: 
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Die Schätzkosten belaufen sich wie folgt: 
 Variante 1 Variante 2 Variante 3 
Baukosten netto 530.000 € 970.000 € 2.450.000 € 
Baukosten brutto 630.700 € 1.154.300 € 2.915.500 € 
Förderquote ./. ./. 65 % vom Netto  1.592.500 €      
Kostenanteil Stadt  630.700 € 1.154.300 € (ohne Grunderwerb) 1.323.000 €  
Ing. Kosten brutto 49.600 € 78.800 € (nicht förderfähig) 161.000 €  
Sonst. Kosten/ Unvorhergesehenes 35.000 € 100.000 € 300.000 € 
Grunderwerbskosten 0 € 0 € 40.000 € 
Gesamtkosten für die Stadt 715.300 € 1.333.100€  1.824.000 € 
  
In den Beträgen sind keine Kosten für eine Straßenbeleuchtung enthalten. 
 
Die Straßenausbaumaßnahme ist bei keiner Variante auf die wiederkehrenden Straßenbeiträge umlegbar 
und somit zu 100 % durch die Stadt zu finanzieren. 
 
Im HH-Plan sind aktuell folgende Beträge eingeplant: 
 2020 2021 2022 Gesamt 
Ausgaben -100.000 € -900.000 € -900.000 € 1.900.000 € 
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Einnahmen/ Zuschüsse 60.000 € 540.000 € 540.000 € 1.140.000 € 
 
Bei allen Varianten sind die Haushaltsmittel in den zukünftigen Haushalten anzupassen. 
 
Es soll eine neue Richtlinie zum Mobilitätsförderungsgesetz (MobiföG) eingeführt werden. Durch diese 
könnte eine Förderung im Bestand (jetzige Straßenbreite bzw. Straßenbreite von 5,00 m entspricht in etwa 
Variante 2) genehmigungsfähig sein. In diesem Fall wird ein Förderantrag gestellt.  
 
 

Finanzielle Auswirkungen 

Ausgaben in Höhe von 1.335.000 € (Variante 2) ohne Zuschüsse/Einnahmen sind in den zukünftigen HH-
Planungen zu berücksichtigen.   
 
 
Anlage(n) 

 
1. HallgartenerStraße_Förderfähigkeit (13.01.2022, HessenMobil) 
2. Erläuterungsbericht Variantenuntersuchung 
3. Antwort Hessen Mobil 
 
 
Oestrich – Winkel, 08.07.2020 
 
 
Dezernatsleiter  
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Klaus Bleuel

Von: marc.zeller@mobil.hessen.de

Gesendet: Donnerstag, 13. Januar 2022 08:31

An: Domine, Bianca

Cc: holger.witt@mobil.hessen.de; Elena.Fey@mobil.hessen.de

Betreff: AW: Verkehrsinfrastrukturförderung in Hessen DA00212

Guten Morgen Frau Domine, 
 
sofern alle Beteiligten (z.B. RTV) der Umwidmung zum Radweg (Zusatzschild landwirtschaftlicher 
Verkehr frei) zustimmen, wäre dieser grundsätzlich förderfähig. Nähere Einzelheiten sollten wir dann vor 
den Erstellung des Förderantrages bzw. im Zuge der Anmeldung besprechen. 
 
Denkbar ist eine Förderung durch die Nahmobilität oder im kommunalen Straßenbau (KSB). Für eine 
Förderung im KSB ist uns die Anmeldung bis zum 31.03. bzw. der vollständige Antrag bis zum 01.06 des 
Vorjahres der geplanten Vergabe vorzulegen. In der Nahmobilität kann uns der Antrag zu jeder Zeit 
eingereicht werden. 
                                                                                                                                                                      
             
 
Mit freundlichen Grüßen   
im Auftrag  
 
Marc Zeller  
Sachgebietsleiter  
 

    
 
Hessen Mobil  
Straßen- und Verkehrsmanagement  
Sachgebiet Verkehrsinfrastrukturförderung RheinMain 
Welfenstraße 3a, 65189 Wiesbaden  
 
Tel.: +49 (611) 7653754  
marc.zeller@mobil.hessen.de  
https://mobil.hessen.de | https://www.instagram.com/hessenmobil/  
 
  

Von: Domine, Bianca <bianca.domine@oestrich-winkel.de>  

Gesendet: Dienstag, 4. Januar 2022 07:40 

An: Zeller, Marc (Hessen Mobil) <marc.zeller@mobil.hessen.de> 

Betreff: AW: Verkehrsinfrastrukturförderung in Hessen DA00212 

 

Sehr geehrter Herr Zeller, 

 

zunächst wünsche ich Ihnen alles erdenklich Gute für das neue Jahr! 
 

Sie hatten uns u.a. bereits eine Auskunft in Bezug auf die Möglichkeit der Förderfähigkeit eines Rad-Gehweges 

zwischen Oestrich und Hallgarten erteilt. 
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Während der Beratungen unserer Gremien ist die Idee entstanden, die Straße zukünftig nur noch als kombinierter 

Wirtschafts-/ Rad- und Gehweg zu nutzen. Hier könnte die Befahrbarkeit für PKW/ LKW durch dauerhafte 

Absperrungen eingeschränkt werden, da die Traktoren zu Bewirtschaftung der Weinberge schmaler als PKW´s 

sind.  

Die Straße wäre dann umzuwidmen. 

 
Ist diese Variante Förderfähig? Bzw. was muss hierfür berücksichtigt werden, damit der Ausbau mit Fördermitteln 

erfolgen kann? 

 

Gerne können wir auch nochmals telefonieren. 

 

Vorab schon einmal vielen Dank! 

 

 

Liebe Grüße  

 
Bianca Domine 
Techn. Betriebsleitung Stadtwerke 

Fachbereich Bauen -  Tiefbau 
 

 

 

Magistrat der Stadt 

Oestrich-Winkel im Rheingau 

Paul-Gerhardt-Weg 1 

65375 Oestrich-Winkel 

 

Telefon: 06723 992 118 
Telefax: 06723 992 139 

 

Email: bianca.domine@oestrich-winkel.de 

Web: www.oestrich-winkel.de 
 

Informationen zur Datenverarbeitung 

Informationen zum Schutz personenbezogener Daten bei deren Verarbeitung durch die Stadt Oestrich-Winkel nach Artikel 13 und 14 der Europäischen 
Datenschutz-Grundverordnung finden sich auf der Internetseite der Stadt Oestrich-Winkel unter https://www.oestrich-winkel.de/datenschutz 

Auf Wunsch betroffener Personen übersenden wir diese Information auch in Papierform. 

 

Immer was los in Oestrich-Winkel: https://www.oestrich-winkel.de/tourismus-freizeit/veranstaltungen/ 

Öffentliche Sitzungstermine der städtischen Gremien: https://rim.ekom21.de/oestrich-winkel/termine  

 

 
© Bundesgesundheitsministerium 

 

 

 
 

Von: marc.zeller@mobil.hessen.de <marc.zeller@mobil.hessen.de>  

Gesendet: Montag, 8. Februar 2021 08:06 

An: Domine, Bianca <bianca.domine@oestrich-winkel.de> 

Cc: holger.witt@mobil.hessen.de; Elena.Fey@mobil.hessen.de; hans-joerg.hattemer@mobil.hessen.de 

Betreff: Verkehrsinfrastrukturförderung in Hessen DA00212 
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Sehr geehrte Frau Domine, 
 
bitte entschuldigen Sie die verspätete Antwort auf Ihre Mail vom 23.12.2020! Wie ich Ihnen bereits 
telefonisch mitgeteilt hatte, befinden wir uns gerade immer noch in unserem Umstrukturierungsprozess, 
der doch mehr Kapazitäten bindet.  
 
Bei dem von Ihnen geplanten Straßenausbau nach Hallgarten einschließlich dem Bau eines Rad- und 
Gehweges handelt es sich um eine zwischengemeindliche Verbindungsstraße, die grundsätzlich 
förderwürdig ist. Da die Straße außer Orts verläuft, sind für die Dimensionierung der Fahrbahn aus 
Fördersicht die Richtlinien für die Anlage von Landstraßen (RAL) maßgebend. Bei einer Straße der EKL 
4 ist der kleinste Querschnitt der RQ9, der neben einer 6,0 m breiten Fahrbahn beidseitig 1,50 m breite 
Bankette vorsieht. Da diese Straße auch von Linienbussen befahren wird, ist dies der 
Mindestquerschnitt. Der gemeinsame 2,50 m breite Rad-und Gehweg ist dabei mittels Mulde und einem 
0,5 m breiten Sicherheitsabstand oder einem mind. 1,75 m breiten Trennstreifen getrennt von der 
Fahrbahn zu führen. Der von Ihnen vorgeschlagene Querschnitt von insgesamt ca. 9,0 m Breite 
entspricht nicht diesen Kriterien, so dass die Maßnahme aus unserer Sicht entsprechend umzuplanen 
ist. Zudem ist noch ggf. mittels einer Verkehrsuntersuchung nachzuweisen, dass die parallel verlaufende 
K 634 nicht wesentlich durch den Ausbau der Verbindungsstraße nach Hallgarten entlastet wird, da der 
überörtliche Verkehr weitestgehend über die Kreisstraße auf Grund ihrer Verkehrsbedeutung geführt 
werden soll.    
 
Wie Sie mir telefonisch berichtet haben, soll jedoch primär ein Rad- und Gehweg zwischen Oestrich und 
Hallgarten entstehen. Hier wäre es ggf. sinnvoller, diesen auch räumlich getrennt von der Straße zu 
führen, wobei auch hier geklärt werden sollte, ob nicht ggf. der Rheingau-Taunus-Kreis als 
Straßenbaulastträger diesen bauen und finanzieren müsste. Sofern Sie nur eine Rad-und 
Gehwegverbindung vorsehen, empfehle ich Ihnen, sich mit meiner Kollegin Frau Fey (Tel.: 06151 / 
3306-3340; Email: elena.fey@mobil.hessen.de) in Verbindung zu setzen. Frau Fey ist bei uns im 
Fachdezernat die erste Ansprechperson für Projekte der Nahmobilität (Rad- und Gehwege). 
 
Für weitere Fragen stehe ich Ihnen natürlich gerne zur Verfügung! 
 
 
Mit freundlichen Grüßen   
im Auftrag  
 
Marc Zeller  
 

    
 
Hessen Mobil  
Straßen- und Verkehrsmanagement  
Sachgebiet Verkehrsinfrastrukturförderung RheinMain 
Welfenstraße 3a, 65189 Wiesbaden  
 
Tel.: +49 (611) 7653754  
marc.zeller@mobil.hessen.de  
https://mobil.hessen.de | https://www.instagram.com/hessenmobil/  







































 

Fraktion CDU 
im Ortsbeirat Hallgarten 
 

Antrag 
Nr. 2020/191 
 

 

 

 

  

 
Beratungsfolge Termin 

Ortsbeirat für den Ortsbezirk Hallgarten 21.10.2020 

 
 

 
Antrag CDU (OB Hallgarten): Verlegung des Standortes Mitfahrbank Hallgarten 
 

 
 

Antragstext 
 
Die Mitfahrbank steht an einem ungünstigen Standort und wird nicht von Autofahrern wahrgenommen. Eine 
Verlegung an einen besser frequentierten Platz wäre deshalb sinnvoll. Anbieten würde sich der Denicè Platz / 
Adam-von-Itzstein-Straße unterhalb der Bushaltestelle. 
 
Alternative wäre auch die Bushaltestelle Kiga oder vor dem Bäcker Laquai. 
 
 

Begründung 
 
erfolgt mündlich 
 
 
Oestrich-Winkel, 13.10.2020 
 
 
Fraktionsvorsitz 
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